
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/7/29 Ra 2020/13/0046
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.07.2020

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §85

VwRallg

Rechtssatz

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein beru icher Parteienvertreter, der einen Antrag im Namen eines

Mandanten stellen möchte, dies auch klar zum Ausdruck bringt (VwGH 24.11.2016, Ra 2014/13/0003).
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